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Beschlussvorlage 
Ö/0106/XV.WP 

 

 G E M E I N D E  G A U T I N G  
 XV. Wahlperiode 2020 - 2026 

 

Geschäftsbereich / Fachbereich 

Fachbereich 20 - Bauverwaltung 

Az.: 631 / 8 

Sachbearbeiter 

Frau Döring 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Gemeinderat 27.10.2020 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes; Benennung von Straßen und Wegen 
nach Art. 52 Abs. 1 BayStrWG - Benennung der Gemeindeverbindungsstraße beim 

Gewerbegebiet Gilching Süd/Sonderflughafen Oberpfaffenhofen; Fl. Nrn. 797/5 Tfl., 797/3 
Tfl. und 800 Tfl. 
 
Anlagen: 

Lagepl1_Galileostr 
Lagepl2_Galileostr 
Luftbild_Galileostr 

 
 
Sachverhalt: 

 
Gemäß Planfeststellungsbeschluss für den Sonderflughafen Oberpfaffenhofen wurde die Verkehrs-
anbindung Ost hergestellt.  
 
Die Verkehrsanbindung Ost wird beginnend auf der Fl.Nr. 192 der Gemarkung Argelsried am West-
rand des geplanten Gewerbegebiets Gilching-Süd, über die Fl.Nrn. 192/28 und 
192/27 der Gemarkung Argelsried, der Fl.Nrn. 1678, 1677 und 1679 der Gemarkung 
Gilching, der Fl.Nrn. 797/5 und 797/3 der Gemarkung Unterbrunn bis zu Fl.Nr. 800 
der Gemarkung Unterbrunn durchgehend und zur Gemeindeverbindungsstraße 
(nach Art. 46 Nr. 1 Bayerisches Straßen- und Wegegesetz – BayStrWG -) gewidmet. 
 
Die Straße wird mit der Maßgabe gewidmet, dass die Widmung mit der Verkehrsübergabe 
wirksam wird. 
 
Auf Gilchinger Flur wird der Straßenname Dornierstraße geführt.  
 
Für die bessere Auffindbarkeit durch Rettungsdienste und Polizei sollte der Straßenabschnitt auf 
Gautinger Flur ebenfalls benannt werden. 
 
Der Vorschlag eines Bauausschussmitgliedes „Galileostraße“ wurde in der Bauausschusssitzung 
am 20.08.2019 vorberatend beschlossen. 
 

1. Finanzielle Auswirkungen 
 

NEIN   X    (damit sind die Angaben beendet)  
 
Stellungnahmen: 

 
FB 41 Grundstücksverwaltung / Forsten 
Der FB 41 hat keine Einwendungen 
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06.08.2019/ gez. Böck 
 
25/ Tiefbau 
Seitens des FB 25/ Tiefbau bestehen keine Einwände. Die Erforderlichen finanziellen Mittel für die 
Beschaffung und Aufstellung stehen auf der HH-Stelle: 1.63000.51370 zu Verfügung. 
08.08.2019/ gez. Bruns  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage Ö 0106. 
 

2. Nach Sach- und Rechtslage wird die Benennung der Gemeindeverbindungsstraße (Ver-
kehrsanbindung Ost) zwischen Gewerbegebiet Gilching Süd und Sonderflughafen Oberpfaf-
fenhofen, wie bereits vom Bauausschuss empfohlen, in Galileostraße beschlossen. Der 
neue Straßenname tritt mit Bekanntmachung in Kraft. 

 
 
Gauting, 12.10.2020 
 
 
 
 
Unterschrift 
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